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Bearbeitungshinweise  
 
• Automatik bei RisKzTAR 16350, wenn ED versichert 
• Nur auf besondere Vereinbarung (Eingabe) 
• bisher VBED 00552  
 
 
Beitragsfrei 
 
 
Anwendungsbereich 
FINH 
 
 
 
 
 
Klauseltext 
 
 
Ausstellungen und Museen - Klausel 4101 
 
 
1. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Einbruchdiebstahlschäden durch vorsätzliche Handlungen 

von Besuchern der Ausstellung oder des Museums, die innerhalb des Ausstellungs - oder 
Museumsgebäudes oder von Angestellten des Veranstalters vorgenommen werden, es sei denn, 
dass die Tat nur außerhalb des Gebäudes oder nur zu einer Zeit vorbereitet und ausgeführt worden 
ist, zu der die als Versicherungsort vereinbarten Räume für diese Personen geschlossen waren. 

 
2. Der Ausschluss gemäß Nr. 1 gilt entsprechend für versicherte Raubschäden durch vorsätzliche 

Handlungen von Angestellten des Veranstalters. 




